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Allgemeine Bedingungen der Uelzener für Tierversicherungen
(ABTV) gültig ab 01.05.2024

Übersicht:
1. Vertragsparteien, Schriftwechsel
2. Anzeigepflicht vor Vertragsabschluss
3. Fälligkeit, Beitragszahlung, Vertragsbeginn und Beginn des Versicherungsschutzes
4. Vertragslaufzeit, Kündigung, Wartezeit, vorzeitige Vertragsbeendigung
5. Leistungsfall:

Pflichten und Folgen von Pflichtverletzungen, Zahlung der Leistung, Subsidiarität
6. Recht und Gerichtsstand, Sanktionsklausel
7. Bedingungsgarantien
8. Anpassung des Beitrags, Recht auf Sonderkündigung

1 Vertragsparteien, Schriftwechsel

1.1 Vertragsparteien

• Sie
Sie sind unser Kunde. Das Gesetz nennt Sie „Versicherungsnehmer“.

• Wir
Wir sind die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. und – nach dem Gesetz –
der „Versicherer“.

• Versichertes Tier
Versichert ist das im Versicherungsschein namentlich genannte Tier.

• Rechtsnachfolger
Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruch-
steller entsprechend anzuwenden.

1.2 Schriftwechsel
Anzeigen und Erklärungen von Ihnen und uns sind in Textform abzugeben.

2 Anzeigepflicht vor Vertragsabschluss 

2.1 Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Angebotsanfrage verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheb-
lichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig 
anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entscheidung, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.
Haben wir im Anschluss, vor Abgabe eines Angebots, weitere Fragen, müssen Sie uns diese 
ebenfalls wahrheitsgemäß beantworten.

2.2 Rechtsfolgen bei Verletzung der Anzeigepflicht
Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraussetzungen wir bei einer Verletzung der 
Anzeigepflicht
• vom Vertrag zurücktreten,
• den Vertrag kündigen,
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• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten
können.

• Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall besteht
auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz. Unser Rücktrittsrecht besteht nicht,
wenn weder eine vorsätzliche noch eine grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Treten wir nach Eintritt des Leistungsfalls zurück, bleiben wir zur Leistung verpflichtet, wenn
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen gefahrerheblichen Umstand bezieht, der
• weder für den Eintritt noch für die Feststellung des Leistungsfalles oder
• für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich
war.

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

• Kündigung
Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil Sie Ihre Anzeigepflicht weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.
Wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände
zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, entfällt unser Kündigungsrecht.

• Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten gefahrerheblichen Umstände zu anderen Bedingungen geschlossen hätten, so
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Ha-
ben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schlie-
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In dieser
Mitteilung der Vertragsänderung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen.

• Anfechtung
Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung zur Annahme des Vertra-
ges durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beeinflusst worden ist.

2.3 Frist und Form für die Ausübung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung dürfen wir nur innerhalb 
eines Monats geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. 
Dabei informieren wir Sie über die Umstände, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände nach deren Kenntniserlangung zur 
Begründung unserer Erklärung angeben.
• Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung enden fünf Jahre

nach Abschluss des Vertrages bzw. einer Vertragsänderung. Falls Sie die Anzeigepflicht
vorsätzlich oder arglistig verletzt haben, beträgt die Frist zehn Jahre. Ist der Leistungsfall vor
Ablauf dieser Fristen eingetreten, können wir die Rechte auch noch nach Ablauf der Fristen
geltend machen.

• Unsere Rechte zum Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung sind ausgeschlossen, wenn
wir den nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

• Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung entfallen, wenn wir
Sie nicht durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben.
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3 Fälligkeit, Beitragszahlung, Vertragsbeginn und Beginn des Versicherungs-
schutzes

3.1 Fälligkeit
Den Erst- oder Einmalbeitrag müssen Sie unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang 
des Versicherungsscheins bezahlen. Haben wir eine Ratenzahlung vereinbart, so gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des Jahresbeitrags.

3.2 Art der Beitragszahlung
Sie können die Beiträge entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjähr-
lich oder jährlich im Voraus zahlen. Hierbei ist Folgendes zu beachten:
• Der Mindestbeitrag je Fälligkeit beträgt 20,00 €.
• Eine monatliche und vierteljährliche Zahlung bieten wir nur in Verbindung mit dem SEPA-

Lastschriftverfahren an.

3.3 Beginn des Vertrages / Erst- oder Einmalbeitrag
Der Vertrag beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, sofern der Erst- oder 
Einmalbeitrag rechtzeitig bezahlt wird. Zahlen Sie nicht rechtzeitig oder kann die vereinbarte 
Abbuchung des Beitrags nicht durchgeführt werden, beginnt der Vertrag und damit die Wartezeit 
erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.

3.4 Folgebeiträge
Die Zahlung des Folgebeitrags gilt als rechtzeitig erbracht, wenn Sie diesen zu dem in der Bei-
tragsübersicht / Rechnung genannten Zeitpunkt (Fälligkeit) bezahlen.
Wenn Sie den Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, dürfen wir Sie auf Ihre Kosten in Textform zur 
Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 14 Tage betragen muss 
(Mahnung). Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständigen Beträge des 
Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweisen.
Für einen Leistungsfall, der nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermin-
dert sich der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Leistungsfalls noch mit der Zah-
lung in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen haben.

3.5 Kündigung bei nicht rechtzeitig gezahltem Folgebeitrag
Zahlen Sie den geschuldeten Beitrag nicht innerhalb der 14-tägigen Zahlungsfrist, können wir 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Diese Kündigung können wir bereits mit der 
Fristsetzung erklären; so wird diese automatisch wirksam, wenn Sie bei Ablauf der Frist noch 
immer mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf weisen wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hin.
Die Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach der Kündigung den an-
gemahnten Beitrag inkl. aller Zinsen und Kosten bezahlen. Erst ab diesem Zeitpunkt haben Sie 
wieder Versicherungsschutz.

3.6 Kosten aufgrund Nichtzahlung des Beitrags
Kosten für Rückläufer aus dem SEPA-Lastschriftverfahren (Rücklastschriften) werden Ihnen in 
Rechnung gestellt, wobei sich die Höhe der Kosten nach den Kosten der bezogenen Bank rich-
tet. Weiterhin gehen jegliche Mahngebühren und andere Inkassokosten zu Ihren Lasten.

3.7 Änderung der Zahlungsart bei fehlgeschlagenen Abbuchungsversuchen
Wenn Sie eine fehlgeschlagene Zahlung zu vertreten haben, beispielsweise bei einem Wider-
spruch der Zahlung oder einem nicht gedeckten Konto, können wir für künftige Zahlungen eine 
andere Zahlungsart und / oder Zahlungsweise bestimmen.
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4 Vertragslaufzeit, Kündigung, Wartezeit, vorzeitige Vertragsbeendigung

4.1 Vertragslaufzeit
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
• Bei einer Vertragslaufzeit von weniger als 1 Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, zum vereinbarten Zeitpunkt.
• Ist eine Laufzeit von 1 oder 3 Jahren vereinbart, besteht der Vertrag weiter fort, wenn er nicht

zum Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit gekündigt wird.

4.2 Ihr Kündigungsrecht
Sie können den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Ablauf der ursprünglich 
vereinbarten Vertragslaufzeit kündigen.
Nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten Vertragslaufzeit können Sie den Vertrag jederzeit 
unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Ablauf des jeweiligen Monats, um den sich der 
Vertrag verlängert hat, kündigen.

4.3 Unser Kündigungsrecht
Wir können den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf der ursprünglich 
vereinbarten Vertragslaufzeit kündigen.
Nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten Vertragslaufzeit können wir den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Versicherungsjahres kündigen.

4.4 Wartezeit
Ist eine Wartezeit vereinbart, bedeutet das, Sie haben frühestens nach Ablauf dieser Wartezeit 
Versicherungsschutz. Die Wartezeit zählt ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Ändert 
sich der Versicherungsbeginn, beispielsweise weil Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, 
verschiebt sich die Wartezeit entsprechend. Erkrankungen, Verletzungen, Unfälle, medizinische 
Befunde sowie Operationen mit allen Nebenkosten - inklusive der Vor- und Nachbehandlung - 
innerhalb der Wartezeit und alle hieraus hervorgehenden Heilbehandlungen, Folgeerkrankungen 
und Folgeoperationen mit allen Nebenkosten sind auch nach Ablauf der Wartezeit nicht versichert.

4.5 Kündigung während der Wartezeit
Wir haben das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn Ihr Tier innerhalb 
der Wartezeit erkrankt oder verunfallt. Unsere Kündigung muss innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Anzeige ausgesprochen werden und beschränkt sich auf das erkrankte / verunfallte 
Tier. Bereits gezahlte Beiträge erhalten Sie zeitanteilig zurück.

4.6 Kündigung nach einem Leistungsfall
Nach dem Eintritt eines Leistungsfalles können sowohl Sie als auch wir den Vertrag kündigen. 
Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats nach dem Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung zulässig.
• Ihre Kündigung wird mit Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die

Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres, wirksam wird.

• Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

4.7 Beendigung des Vertrags aufgrund von Tod, Veräußerung oder Abgabe Ihres versicherten 
Tieres
Der Vertrag endet spätestens an dem Tag, an dem Sie uns über den Tod, die Veräußerung oder 
die dauerhafte Abgabe Ihres versicherten Tieres informieren. Wir erstatten Ihnen die Beiträge, die 
Sie über den Beendigungszeitraum hinaus gezahlt haben.

5 Leistungsfall: Pflichten und Folgen von Pflichtverletzungen, Zahlung der 
Leistung, Subsidiarität

5.1 Pflichten vor einem Leistungsfall
Besteht eine Versicherung für Ihr versichertes Tier bei einem anderen Versicherer oder wird eine 
zusätzliche Versicherung für Ihr versichertes Tier nach Abschluss dieses Vertrages bei einem 
anderen Versicherer abgeschlossen, müssen Sie uns hierüber unverzüglich informieren (Name 
der Gesellschaft, Versicherungsscheinnummer und Art des Vertrages).
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Sie müssen vor Eintritt eines Leistungsfalls alle Maßnahmen zur tierart-, tierschutz- und rassege-
rechten Unterbringung sowie Versorgung Ihres versicherten Tieres mit Futter und Wasser ergreifen.

5.2 Pflichten nach einem Leistungsfall
Einen Leistungsfall müssen Sie uns unverzüglich anzeigen. Wir benötigen Auskünfte von Ihnen, 
die zur Feststellung des Leistungsfalls und des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich 
sind. Auch können Untersuchungen über Ursache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang der Entschädigungspflicht erforderlich sein. In diesen Fällen sind wir auf Ihre Mitarbeit 
angewiesen. Sie sind verpflichtet, uns dazu jede dienliche Auskunft zu erteilen und von uns ange-
forderte Belege auf Ihre Kosten beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet 
werden kann.

5.3 Folgen von Pflichtverletzungen
Wenn Sie eine Pflicht vorsätzlich verletzen, erbringen wir keine Leistung. Verletzen Sie eine 
Pflicht grob fahrlässig, kürzen wir die Leistung in dem Verhältnis, das der Schwere des Verschul-
dens entspricht.
Es bleibt bei der vollständigen Leistung, wenn Sie nachweisen, dass
• Sie die Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben oder
• die Pflichtverletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des Leistungsfalls noch für

die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Wenn Sie uns arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuschen oder zu täuschen versuchen, leisten wir nicht.

5.4 Zahlung der Leistung
Wir erbringen unsere Leistungen, wenn unsere Feststellungen zum Grund und zur Höhe unserer 
Leistungspflicht abgeschlossen sind.

5.5 Subsidiarität
Soweit im Leistungsfall eine Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht 
werden kann, gehen deren Leistungspflichten vor und werden von unserer Leistung abgezogen.

6 Recht und Gerichtsstand, Sanktionsklausel

6.1 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. 
gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Gericht, in dessen Bezirk unser Sitz liegt, geltend 
machen.

6.2 Sanktionsklausel
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

7 Bedingungsgarantien

7.1 Garantie gegenüber GDV-Musterbedingungen
Wir garantieren Ihnen, dass die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen mindestens den 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses veröffentlichten Musterbedingungen des Gesamtverban-
des der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) entsprechen.

7.2 Innovationsgarantie für künftige Bedingungsverbesserungen
Werden die Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen ausschließlich zu Ihrem Vorteil und 
ohne Mehrbeitrag geändert, gelten die verbesserten Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für 
diesen Versicherungsvertrag.
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8 Anpassung des Beitrags, Recht auf Sonderkündigung

8.1 Prüfung der Beiträge
Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Beiträge für bestehende Versicherungen regelmäßig zu 
überprüfen. Danach wird entschieden, ob:
• die Beiträge beibehalten werden können;
• eine Anpassung vorgenommen werden muss.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Verpflichtungen aus den Verträgen dauerhaft erfüllt
werden können. Des Weiteren soll die Tarifierung risikogerecht sein.

8.2 Anpassung des Beitrags
Ergibt die Prüfung eine Veränderung von mindestens 3,5 % der Beiträge (Bagatellgrenze), gelten 
folgende Regeln: 
• im Falle einer Steigerung sind wir berechtigt,
• im Falle einer Verminderung sind wir verpflichtet,
die Beiträge für die bestehenden Verträge anzupassen. Wird eine Veränderung von weniger als
3,5 % der Beiträge festgestellt, werden die Beiträge nicht angepasst.

8.3 Wirksamwerden der Anpassung
Die Anpassung des Beitrags wird ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. Wir 
werden Ihnen die Anpassung spätestens einen Monat vor der Fälligkeit mitteilen. In dieser Mittei-
lung werden wir auch den alten und neuen Beitrag gegenüberstellen.

8.4 Recht auf Sonderkündigung bei Erhöhung des Beitrags
Erhöhen wir die Beiträge, können Sie den Vertrag kündigen. Dafür haben Sie eine Frist von 
einem Monat. Die Frist beginnt, sobald Ihnen die Information über die Erhöhung des Beitrags 
zugegangen ist. Die Kündigung wirkt sofort, frühestens jedoch, wenn der höhere Beitrag wirksam 
wird. Wir haben Sie in der Mitteilung auf Ihr Sonderkündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss Ihnen spätestens einen Monat, bevor die Erhöhung der Beiträge wirksam wird, zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Sonderkündigungsrecht.
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